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Beilage 210~' 

Interpellation 
Betref·f: 
Sehäiden ·durc.h die Mmll- und Kla11enseu0he 
in Bay·ern 

Die Schäden durch die Maui- und Klauenseuche 
haben in der bayerischen Landwirtschaft Formen 
angenommen, die weit über die Leistungsfähigkeit 
der Tierseuchenkasse und der Landwirtschaft selbst 
hinausgehen. Tausende von Existenzen sind schwer
stens geschädigt oder gar auf Jahre hinaus ver
nichtet. In der bayerischen Landwirtschaft ist ohne 
ihr Verschulden durch die Maul- und Klauenseuche 
ein Notstand eingetreten, der das Eingreifen des 
bayerischen Staates wie bei Naturkatastrophen er
fordert. Alle bisherigen Maßnahmen waren ent
weder ungenügend oder haben t~ilweise völlig 
versagt. 

Die volkswirtschaftlichen Schäden des gegen
wärtigen schweren Seuchenganges sind noch nicht 
abzusehen. 

Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um für 
die Millionenschäden in den bayerischen 'Gemein
den, die durch ungenügende Bereitstellung von 
Schutzmitteln entstanden sind, einen Ausgleich zu 
schaffen? 

München, den 7. Januar 1952 

Dr. Baumga,rtner, Dr. Lippert i 

u n d F r a k t i o n (BP) 

. .l 

Beilage 2105 

Antrag 

Der Landtag wolle folgendes Gesetz be
schließen: 

Zweites Gesetz 
zur Abänderung des Gesetzes über die Errichtung 

und die Aufgaben einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Der Bayerische Rundfunk" 

Art. 1 

Das Gesetz über die Errichtung und die Auf
g·aben einer Anstalt des öffentlichen Rechts „De~ 
Bayerische Rundfunk" vom 10. August 1948 (GVBL 
S.135) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
„3. der Intendant bzw. sein jeweiliger Stell

vertreter." 

2. § 9 Abs. I wird wie folgt geändert: 

„I. dem Verwaltungsrat obliegt es: 
1. die Zustimmung zu folgenden Rechtsgeschäf

ten des Intendanten zu erteilen: 

a) zur Verfügung über ein Grundstück oder 
über ein Recht an einein Grundstück; 

b) zur .Verfügung über eine Forderung, die 
auf Übertragung des Eigentums an einem 
Grundstück oder auf Begründung oder 
Übertragung eines Rechtes an einem 
Grundstück oder auf Befreiung eines 
Grundstückes von einem solchen Rechte 
gerichtet ist; 

c) zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer 
der in a) und b) bezeichneten Verfügungen; 

d) zu eineiu Vertrag, der auf entgeltlichen Er
werb eines Grundstückes oder eines Rech
tes an einem Grundstück gerichtet ist; 

e) zu einem Vertrag, der auf entgeltlichen Er
werb oder die Veräußerung eines Erwerbs
geschäftes oder die Beteiligung daran ge
richtet ist, sowie zur Eingehung oder Än
derung eines Gesellschaftsvertrages, der 
auf den Betrieb eines Erwerbsg·eschäftes 
oder die Beteiligung daran gerichtet ist; 

f) zum Erwerb und zur Veräußerung von 
Aktien, Kuxen und sonstigen Anteil
scheinen; 

g) zur Aufnahme von Krediten und Über
nahme von Bürgschaften, die einzeln oder 
insgesamt den „Bayerischen Rundfunk" 
über eine Summe von 500 000 DM hinaus 
verpflichten. 

2. den Dienstvertrag mit dem Intendanten ab
zuschließen und im Benehmen mit diesem für · 
das laufende Geschäftsjahr einen ersten und 
zweiten Stellvertreter des Intendanten zu er
nennen; 



3. die Zustimmung zum Abschluß, zur Verände• 
rung oder zur Aufhebung von' Dienstverträgen 
zu erteilen, die eine monatliche Vergütung 
von mindestens tausend Mark vorsehen oder 
eine Gültigkeitsdauer von mehr als drei Jah
ren haben oder eine Altersversorgung oder 
Abfindung .bei Auflösung des Vertrags er
halten; 

4. den „Bayerischen Rundfunk" bei Rechts
geschäften und Rechtsstreitigkeiten zwischen 
dem „Bayerischen Rundfunk" und dem Inten
danten zu vertreten; 

5." die Geschäftsführung des Intendanten und 
seiner Stellvertreter zu überwachen; 

6. den vom Intendanten aufgestellten Haushalts
voranschlag und Jahresabschluß zu über
prüfen; 

7. jährlich die genehmigte Abrechnung sowie 
den vom Intendanten erstellten Betriebs
bericht zu veröffentlichen .. 

3. In § i1 Abs. II, III und § 12 Abs. I sind jeweils 
nach dem Wort „Intendant" folgende Worte ein
zufügen: 

„bei dessen Verhinderung seine Stellvertreter 
in der Reihenfolge,". 

4. In § 11 Abs. IV werden am Anfang an Stelle des 
Wortes „Er" die Worte „Der Intendant" gesetzt. 

5. § 11 Abs. V erhält folgende Fassung: 
„V. Die Abberufung des Intendanten erfolgt 

in Fällen grober Pflichtverletzung oder aus son
stigen wichtigen Gründen. Als grobe Pfl~cht
ver letzung gilt insbesondere der Mißbrauch des 
Rundfunks zur Verletzung der verfassungs
mäßig festgelegten Grundrechte und der demo
kratischen Freiheiten, sowie die Verletzung der 
sich aus § 9 ergebenden Verpflichtungen. Zur Ab
berufung ist eine Zweidrittelmehrheit der stimm
berechtigten Mitglieder des Rundfunkrates er
forderlich.•:. 

Art. 2 

Dieses Gesetz 'tritt am .. iri Kraft. 

Begrün!fung 

Der Zweck des vorgelegten Gesetzes zur Änderung 
des Rundfunkgesetzes ist einmal, die Lücke zu schließen, 
die im Gesetz dadurch entstanden ist, daß der Gesetz
geber keine Regelung für die Stellvertretung des Inten
danten, des Mannes also, getroffen hat, bei dem alle 
Fäden der Organisation und des Lebens des Rundfunks 
zusammenlaufen; zum andern die übergroßen Möglich
keiten und daraus entstehenden Verantwortlichkeiten 
dieses Mannes einzudämmen. 

Dem ersten Gesichtspunkt dient vor allem § 9, Abs. I 
Ziffer 2 und die daraus notwendig werdenden Ergänzun
o·en an den Stellen, wo de;r Intendant im Gesetz aufge
fuhrt ist. Dazu mag bemerkt werden, dafl absichtlich § 6, 
Abs. IV letzter Satz nicht ·geändert wurde, weil der vor
gelegte Gesetzentwurf nicht des Wiliens ist, dem Stell
vertreter des Intendanten das Recht einzuräumen, an den 
Sitzungen des Rundfunkrates teilzunehmen. Wenn der 
Rundfunkrat ihn dazu verpflichten will, so scheint dies 
möglich, auch ohne clafl eine ausdrückliche• El'weiterung 

der angeführten Gesetzesstelle notwendig wäre. Es scheint 
auch zu genügen, daß die Stellvertreter des Intendanten· 
vom Verwaltungsrat im Benehmen mit dem Infendantell' 
ernannt werden, ohne daß der Gesetzgebet ausdroodich 
vorschriebe, daß ein Vertrag in der Art des Vertrags des 
Intendanten abgeschlossen werden müßte, der etwa neben 
die Person des Intendanten zwei fast gleichmäßig berech
tigte weitere Persönlichkeiten stellen würde. Es soll sich 
lediglich um die Regelung der Stellvertretung im juristi
schen Sinne handeln. 

Dem zweiten Gesichtspunkt dienen alle jene Vor
schriften des vorgelegten Gesetzentwurfes, die für be
stimmte Rechtsgeschäfte die Zustimmung des Verwal
tungsrates verlangen. Es handelt sich dabei, wie ersicht
lich, vor allem um Rechtsgeschäfte, die allgemein gespro
chen die Rechtsverhältnisse an Grundstücken oder wirt
schaftlichen Beteiligungen regeln sollen, oder die den Ab
schluß von Verträgen bedeuten, die dem „Bayerischen 
Rundfunk" ziffernmäfüg f:ühlbareBelastungen auferlegen. 
Diese beiden Arten von Rechtsgeschäften der Verfügungs
gewalt des einzelnen Mannes zu entziehen und sie der 
Überlegung und dem verantwortlichen Willen der Mit
glieder des Verwaltungsrates zu unterstellen, mag be
deuten, daß jene Beschwerden schweigen werden, die 
dar au:> entstehen, daß die Bevölkerung im Rundfunk eine 
Institution sieht, die kraft· ihrer Monopolstellung öffent
liche. Gelder verwaltet und verbraucht. In § 11, Abs. V 
stellt der neue Gesetzentwurf ausdrücklich fest, daß es 
sich bei den Ziffern des § 9 um· Verpflichtungen handelt 
in dem Sinne, daß der Intendant die Zustimmung zum 
Rechtsgeschäft einzuholen hat und welche Folgen für ihn 
daraus entstehen, wenn er diese Einholung unterläßt: 

. M ü n c h e n , den 5; Januar 1952 · 

Bezold 
und Fra kt i. o n (FDP) 
' 

Beilage 21o(' 
Antrag 

Betr.e!f:. 
Bereitstellung vou H.a;uJS11altsmitteln für d!oo 
Wioe1d1era11füa:µ · tder UniveJ.1SitätsklinHr,ein 

Der Landfag ·~olle heschliefüm: ··· 
Die Staatsregierung wird· ersucht, in den 

Haushalt des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus für das Rechnungsjahr 1952 
mindestens 10 Millionen DM für den Wieder
aufbau der bayerischen Universitätskliniken 
einzusetzen. 

M e mm in gen, den 3. Januar 1952 

Bezold, Dr. Soenning 
und F r a k t i o n (FDP) 


